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Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit –
hier:  Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2  

des Baugesetzbuches (BauGB)  
vom 19. Juli 2019 mit 30. August 2019

Stadtbezirk 12 Schwabing-Freimann

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1942a
Lilienthalallee (westlich),
Maria-Probst-Straße (östlich)
(Teilverdrängung der Bebauungspläne
Nrn. 1404a und 2024)
– Campus für Innovation und Forschung –
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Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung liegt beim 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstraße 28b 
(Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Auslegungsraum –  
barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes, auf Blu-
menstraße 28a –), vom 19. Juli 2019 mit 30. August 2019, 
Montag mit Freitag von 6.30 bis 18 Uhr, öffentlich aus.

Stellungnahmen können während dieser Frist abgegeben wer-
den. 
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Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den  Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben. 

Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen liegen mit aus. 

Es sind folgende Arten umweltbezogener Informationen  
verfügbar:

Informationen zu den Schutzgütern Mensch, seine Ge-
sundheit und Bevölkerung, insbesondere 
 – Verkehrsuntersuchung
 – Schalltechnische Untersuchungen und Emissionskontin-

gentierung, Prüfbericht 
 hinsichtlich Gemengelage

Informationen zu den Schutzgütern Tiere und Pflanzen, 
insbesondere
 – Gutachten zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung
 – Strukturtypen- und Baumbestandskartierung
 – Pflege- und Entwicklungskonzept
 – Verschattungsstudie mit Stellungnahme

Informationen zu den Schutzgütern Fläche, Boden und 
Wasser, insbesondere
 – Altlastenuntersuchung
 – Historische Recherche zu Altlasten und Kampfmitteln
 – Höchstgrundwasserstand

Informationen zu den Schutzgütern Luft und Klima
 – Luftschadstoffgutachten

Informationen zu den Schutzgütern Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter
 – Stellungnahme zu denkmalpflegerischen Belangen, vor allem 

Zenithhalle

Information zum Umweltbelang Energie, insbesondere 
zum energetischen Gebäudestandard der Landeshauptstadt 
München.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung und die 
wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen sind auch im 
Internet unter der Adresse www.muenchen.de/auslegung zu 
finden.

Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen:
Zum Nachweis des fristgemäßen Eingangs einer Stellungnah-
me wird für die letzten Tage der Auslegung empfohlen, 
den Sonderbriefkasten am Rathaus, Marienplatz 8 (neben 
dem Auskunftsschalter am Eingang Fischbrunnen), zu benut-
zen.

München, 1. Juli 2019 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung“

Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit – 
hier:  Frühzeitige Unterrichtung gemäß § 3 Abs. 1
         des Baugesetzbuches (BauGB)

Für das nachstehend aufgeführte Planungsgebiet wird die 
frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch in der Zeit vom 15.07.2019 mit 16.08.2019 
durchgeführt.

Stadtbezirk 21 Pasing-Obermenzing

Änderung des Flächennutzungsplanes
mit integrierter Landschaftsplanung
für den Bereich IV/40
Planegger Straße (östlich), Haidelweg (westlich)

Wesentliche Ziele und Zwecke der Planung:
Um der vorhandenen Nutzungsmischung von gewerblichen 
Nutzungen im Westen und überwiegend Wohnnutzungen im 
Osten des Planungsgebiets, einer sogenannten „Gemengela-
ge“, gerecht zu werden, und auch um die restlichen noch un-
bebauten Bereiche in diesem Sinne entwickeln zu können, soll 
der Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung 
geändert werden.
Ziel dabei ist es, die vorhandene Nutzungsmischung zu erhal-
ten und in den noch unbebauten Bereichen fortzuführen. Der 
gesamte Planungsbereich soll zukünftig als Mischgebiet dar-
gestellt werden. Mit der Änderung des Flächennutzungsplans 
mit integrierter Landschaftsplanung wird die planungsrechtli-
che Grundlage für die gewünschte Entwicklung des Planungs-
gebietes geschaffen. 

Die Unterlagen, aus denen sich die Öffentlichkeit zu den all-
gemeinen Zielen und Zwecken der Planung, sich wesentlich 
unterscheidenden Lösungen und den voraussichtlichen Aus-
wirkungen der Planung unterrichten kann, werden vom 
15.07.2019 mit 16.08.2019 an folgenden städtischen Dienst-
stellen zur Einsicht bereitgehalten:

1.  beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung,  
Blumenstraße 28b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 
(Auslegungsraum – barrierefreier Eingang an der Ostseite 
des Gebäudes, auf Blumenstraße 28a –), von Montag mit 
Freitag von 6.30 bis 18 Uhr,

2.  bei der Bezirksinspektion West, Landsberger Straße 486, 
81241 München (Montag, Mittwoch, Freitag von 7.30 bis  
12 Uhr, Dienstag von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, 
Donnerstag von 8.30 bis 15 Uhr),

3.  in der Stadtbibliothek Pasing, Bäckerstraße 9, 81241 
München (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag  
10.00 – 19.00 Uhr, Sa 10.00 – 15.00 Uhr, Montag geschlos-
sen)

Die Planunterlagen mit Beschreibung sind auch im Internet 
unter der Adresse www.muenchen.de/auslegung zu finden.
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Äußerungen können während dieser Frist bei den oben ge-
nannten städtischen Dienststellen vorgebracht werden. Diese 
werden überprüft und fließen dann in das weitere Bauleitplan-
verfahren ein. Eine Entscheidung zu den Äußerungen wird 
durch den Stadtrat getroffen.

Auskünfte und Einzelerörterungen zur beabsichtigten Ände-
rung des Flächennutzungsplans mit integrierter Landschafts-
planung erhalten Sie unter der Telefonnummer 2 33-2 28 30, 
Blumenstraße 31, Zimmer Nr. 323 während der Dienstzeit 
Montag mit Freitag von 9.30 bis 12.30 Uhr. Termine außerhalb 
dieses Zeitraumes können telefonisch vereinbart werden.

Eine Erörterung in größerem Rahmen über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung kann bis spätestens 16.08.2019 
beantragt werden.

Wenn mehrere Anträge auf öffentliche Erörterung eingehen, 
erfolgt die Bekanntgabe des Erörterungstermines im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München.

München, 28. Juni 2019 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit – 
hier: Frühzeitige Unterrichtung gemäß § 3 Abs. 1
         des Baugesetzbuches (BauGB)

Für das nachstehend aufgeführte Planungsgebiet wird die 
frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch in der Zeit vom 15.07.2019 mit 16.08.2019 
durchgeführt.

Stadtbezirk 24 Feldmoching-Hasenbergl

Änderung des Flächennutzungsplanes
mit integrierter Landschaftsplanung
für den Bereich V/61
Am Schnepfenweg (südlich), Kohlröschenstraße l(westlich),
Am Blütenanger (nördlich, Sonnentaustraße (östlich

Wesentliche Ziele und Zwecke der Planung:
Im Sinne einer Siedlungsergänzung soll der Planungsbereich 
zukünftig im Flächennutzungsplan mit integrierter Land-
schaftsplanung entsprechend der umgebenden Nutzung als 
Allgemeines Wohngebiet WA dargestellt werden. Dabei sind 
die Ziele der Landschaftsplanung zu berücksichtigen.
Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung wird durch die 
beabsichtigte Änderung die planungsrechtliche Basis für die 
geplante Wohnnutzung geschaffen. Mit der vorgesehenen 
baulichen Entwicklung wird eine städtebauliche Ergänzung 
unter Berücksichtigung des vorhandenen Siedlungsgefüges 
ermöglicht. Der Entfall der Allgemeinen Grünfläche ist im  
Rahmen der nachfolgenden Verfahren entsprechend auszu-
gleichen.

Die Unterlagen, aus denen sich die Öffentlichkeit zu den all-
gemeinen Zielen und Zwecken der Planung, sich wesentlich 
unterscheidenden Lösungen und den voraussichtlichen  
Auswirkungen der Planung unterrichten kann, werden vom 
15.07.2019 mit 16.08.2019 an folgenden städtischen Dienst-
stellen zur Einsicht bereitgehalten:

1.  beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung,  
Blumenstraße 28b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 
(Auslegungsraum – barrierefreier Eingang an der Ostseite 
des Gebäudes, auf Blumenstraße 28a –), von Montag mit 
Freitag von 6.30 bis 18 Uhr,

2.  bei der Bezirksinspektion Nord, Hanauer Straße 56, 
80992 München (Montag, Mittwoch, Freitag von 7.30 bis  
12 Uhr, Dienstag von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, 
Donnerstag von 8.30 bis 15 Uhr),

3.  in der Stadtbibliothek Hasenbergl, Blodigstraße 4,  
80933 München (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 
10.00 – 19.00 Uhr, Sa 10.00 – 15.00 Uhr, Montag geschlos-
sen) 

 
Die Planunterlagen mit Beschreibung sind auch im Internet 
unter der Adresse www.muenchen.de/auslegung zu finden.

Äußerungen können während dieser Frist bei den oben ge-
nannten städtischen Dienststellen vorgebracht werden. Diese 
werden überprüft und fließen dann in das weitere Bauleitplan-
verfahren ein. Eine Entscheidung zu den Äußerungen wird 
durch den Stadtrat getroffen.

Auskünfte und Einzelerörterungen zur beabsichtigten Ände-
rung des Flächennnutzungsplans mit integrierter Landschafts-
planung erhalten Sie unter der Telefonnummer 2 33-2 28 30, 
Blumenstraße 31, Zimmer Nr. 323 während der Dienstzeit 
Montag mit Freitag von 9.30 bis 12.30 Uhr. Termine außerhalb 
dieses Zeitraumes können telefonisch vereinbart werden.

Eine Erörterung in größerem Rahmen über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung kann bis spätestens 16.08.2019 
beantragt werden.

Wenn mehrere Anträge auf öffentliche Erörterung eingehen, 
erfolgt die Bekanntgabe des Erörterungstermines im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München.

München, 28. Juni 2019  Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung
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Öffentliche Ausschreibung 
Familienfreundliches Freiham:

Orientierungs- und Anlaufstelle für neu zugezogene Familien- 
und Beratungszentrum / Familienstützpunkt (FSP) Freiham 
Ersatzbetreuung in der Kindertagespflege
Einrichtung der offenen Arbeit für Kinder im Alter von  
6 –10 Jahren

1. Ausgangssituation

Die Landeshauptstadt München (LHM) verbessert und för-
dert die Lebensumstände und die Entwicklungsmöglichkei-
ten von Familien und Kindern nachhaltig. Für den ersten  
Realisierungsabschnitt des Neubaugebietes Freiham ist im 
Quartierszentrum gemäß §§ 16, 23 und 28 des SBG VIII un-
ter einem Dach und unter einer Trägerschaft eine integrierte 
Einrichtung in Form eines Familien- und Beratungszentrums/ 
Familienstützpunktes und einer Ersatzbetreuung in der Kin-
dertagespflege geplant. Auch die in Freiham geplante Orien-
tierungs- und Anlaufstelle (bis Fertigstellung des Familien- 
und Beratungszentrums/ Familienstützpunktes) und eine 
Einrichtung der Offenen Arbeit für Kinder im Alter von 6 bis 
10 Jahren nach § 11 SGB VIII tragen zu einer bedarfsgerech-
ten Sozialinfrastruktur bei und sollen durch den gleichen Trä-
ger betrieben werden. (Nach Stadtratsbeschluss „Familien-
freundliches Freiham“ Sitzungsvorlage Nr. 14–20 / V 12797 
vom 09.10. 2018.)
Durch die Errichtung dieser Einrichtungen für das Neubau-
gebiet Freiham Nord erfüllt die LHM ihre Planungsverantwor-
tung gemäß § 80 (SGB VIII), rechtzeitig und ausreichend  
soziale Infrastruktur für Kinder und Familien bereitzustellen.

Freiham Nord soll als neues inklusives Stadtquartier im 
Münchner Westen bis zum Jahr 2040 Platz für insgesamt  
ca. 10.000 Wohnungen und über 25.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner bieten. Durch die Entstehung des neuen 
Stadtteils ist stadtweit der größte Bevölkerungszuwachs im 
22. Stadtbezirk zu erwarten. Vor allem in Neubaugebiete mit 
familiengerechtem Wohnraum ziehen überwiegend Familien 
mit jüngeren Kindern ein. Ausführlichere Informationen zum 
neuen Stadtteil Freiham sind zu finden auf folgender Web-
seite https://www.muenchen.de/rathaus/Freiham.html. 

Im neu entstehenden Stadtteil Freiham wird in Kooperation 
von Referat für Bildung und Sport, Referat für Gesundheit 
und Umwelt und Sozialreferat die „Präventionskette – gut 
und gesund aufwachsen Freiham“ aufgebaut. Im Zentrum 
steht das gute und gesunde Aufwachsen für alle Kinder in 
Freiham.
Im Arbeitsansatz der Präventionskette Freiham werden  
Ressourcen und Kompetenzen unterschiedlicher kommuna-
ler Akteure und Institutionen aus den Bereichen Bildung,  
Gesundheit und Soziales ressortübergreifend gebündelt,  
Kooperations- und Vernetzungsstrukturen verbindlich  
geregelt, Unterstützungsangebote aufeinander abgestimmt  
und bedarfsgerecht weiterentwickelt.
Die Präventionskette bildet ein Produktionsnetzwerk, das 
sich (im Unterschied zu Informationsnetzwerken) durch ver-
bindliche interdisziplinäre und fachübergreifende Zusammen-
arbeit auszeichnet und damit der gemeinsamen (Weiter-)Ent-
wicklung und Bewertung der Angebotsstruktur dient. Auf 
diese Weise sollen die Chancen von Kindern auf gesunde 
Entwicklung, Bildung und Teilhabe verbessert, Inklusion er-
möglicht und das Gelingen der Übergänge von einer Entwick-
lungsphase in die nächste, von einem Setting (wie Familie, 
Kita, Schule, Berufsausbildung) in das nächste, unterstützt 
werden. Hiervon profitieren insbesondere Kinder und Jugend-
liche, die von negativen Auswirkungen der Armut betroffen 
sind. Alle Angebote dieser Ausschreibung sind daran gebun-
den, aktiv in den Produktionsnetzwerken mitzuarbeiten. Zu-
dem sind sie verpflichtet, sich aktiv am Aufbau und an der 

Umsetzung der Präventionskette in Freiham zu beteiligen1. 
Die hierfür einzusetzenden Ressourcen (u.a. Personal) sind 
bereits in der Fördersumme der ausgeschriebenen Einrich-
tungen enthalten.

Am 31.01.2017 hat der Stadtrat dem Grundsatzbeschluss 
„Familienfreundliches Freiham – Teileigentumserwerb /  
Anmietung von Räumen für das Familien- und Beratungs-
zentrum und die Ersatzbetreuung in der Kindertagespflege 
Freiham Nord / Soziale Infrastruktur für das Neubaugebiet“, 
sowie am 09.10.2018 dem Finanzierungsbeschluss  
„Familienfreundliches Freiham“ zugestimmt. Die Orientie-
rungs- und Anlaufstelle für Familien soll in 2019/ Anfang 
2020 starten. Nach aktuellem Stand soll das integriert ge-
plante Familien- und Beratungszentrum / FSP Freiham mit 
Ersatzbetreuung in der Kindertagespflege im November 
2021 fertigstellt werden. Die Flächen des dafür vorgesehe-
nen Gebäudes, das die GEWOFAG im Baufeld WA 7 errich-
tet, können voraussichtlich schon vor Ende des Jahres 2022 
genutzt werden. Die Räumlichkeiten des Familien- und Bera-
tungszentrums mit Ersatzbetreuung in der Kinder tagespflege 
sind in einem Baukörper mit anderen Einrichtungen aus dem 
Bildungs-, Kultur- und Gesundheitsbereich eingebettet. Die 
Planung des Baukörpers sieht eigenständige  Bereiche für 
die jeweiligen Nutzungen als auch einen Synergiebereich zur 
gemeinsamen Nutzung vor. Eine enge Kooperation mit den 
anderen Bereichen ist obligatorisch.
Die Einrichtung der offenen Arbeit für Kinder im Alter von 
6 –10 Jahren ist im Bauvorhaben von wagnisWEST auf  
dem Baufeld WA10 vorgesehen und kann nach aktuellem 
Planungsstand auch frühestens ab dem Jahr 2022 eröffnet  
werden. 
Eine enge Kooperation mit der Baugenossenschaft ist er-
wünscht.

Zur Sicherstellung der optimalen Ausnutzung der Synergie-
effekte sollen die hier ausgeschriebenen Angebote durch  
einen Träger betrieben werden. 
Mit der Bewerbung auf diese Ausschreibung „Familien-
freundliches Freiham“ verpflichtet sich der Träger, die aktive 
und verbindliche Teilnahme an der „Präventionskette gut  
und gesund aufwachsen Freiham“ zu gewährleisten. 

2. Trägerauswahl
Auf der Grundlage der städtischen Ausschreibungsrichtlinien 
für bezuschusste soziale Einrichtungen sucht das Stadtju-
gendamt der Landeshauptstadt München mit diesem Schrei-
ben einen  Träger für die Orientierungs- und Anlaufstelle 
für neu zugezogene Familien, das Familien- und Beratungs-
zentrum/Familienstützpunkt (FSP) Freiham, die Ersatz-
betreuung in der Kindertagespflege und die Einrichtung 
der offenen Arbeit für Kinder im Alter von 6 –10 Jahren.  
Dieser muss – nach § 75 SGB VIII – als Träger der freien  
Jugendhilfe anerkannt sein. Das Ergebnis der Trägerauswahl 
wird dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

3. Fachlichinhaltliche Informationen und Rahmenbedin-
gungen zu den geplanten Einrichtungen

3.1 Anforderungsprofile der Einrichtungen
Grundvoraussetzungen der Arbeit in den hier ausgeschrie-
benen Einrichtungen für Kinder und ihre Familien sind päda-
gogische, organisatorische, planerische und administrative  
Fähigkeiten des Trägers.
Die Fachkraftstellen der Einrichtungen sollen mit Sozialpäda-
goginnen / Sozialpädagogen (Diplom, bzw. BA) besetzt  
werden. Das Fachpersonal der Orientierungs- und Anlauf-
stelle übernimmt ab Eröffnung die Arbeit im Familien- und 
Beratungszentrum/ FSP Freiham. 

1  mehr zur Präventionskette finden Sie auf:  
https://www.muenchen.de/rathaus/Freiham/Praeventionskette.html
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Die Öffnungszeiten der ausgeschrieben Einrichtungen orien-
tieren sich an den Bedürfnissen der Kinder und der Familien 
vor Ort.
Ferien und Wochenenden sind ausdrücklich zu berücksichtigen.

Die Zusammenarbeit zwischen Träger, dem Stadtjugendamt 
und dem Kommunalreferat ist verpflichtend. Die Gestaltung 
und Einrichtung der Räume ist mit dem Stadtjugendamt  
abzustimmen.
Aus baulichen Gründen dürfen die Küchen nicht gewerblich 
genutzt werden. 

Wie eingangs dargestellt (s. Gliederungspunkt 2) muss der 
auszuwählende Träger als Träger der freien Jugendhilfe nach 
§ 75 SBG VIII anerkannt sein. Er ist dazu verpflichtet, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Supervision, Fortbildungen 
und Weiterqualifizierung anzubieten. 
Die fachliche Vertretung der hier ausgeschriebenen Einrich-
tungen in (über)regionalen Gremien, wie in Produktionsnetz-
werken der Präventionskette Freiham und in der Fachrunde 
Münchner Familienzentren, wird verbindlich vorausgesetzt.
Eine enge Zusammenarbeit mit den im 22. Stadtbezirk arbei-
tenden sozialen Einrichtungen ist verpflichtend. Bedarfe sol-
len evaluiert und verbindliche Kooperationsangebote sollen 
entwickelt, verstetigt und ausgewertet werden.

3.2 Orientierungs- und Anlaufstelle für neu zugezogene 
Familien

Zielsetzung und Zielgruppen
Da die Fertigstellung des Familien- und Beratungszentrums/ 
FSP Freiham frühestens für das Jahr 2022 vorgesehen ist, 
soll eine befristete Interimslösung eingerichtet werden, bis 
das Familien- und Beratungszentrums/ FSP fertiggestellt ist.  
Ziel der Orientierungs- und Anlaufstelle ist es, die Kinder,  
Jugendlichen und Familien des neuen Stadtteils frühzeitig zu 
erreichen. Sie sollen von Anfang an in der neuen Wohnumge-
bung unterstützende Angebote für Familien (nach § 16 SGB 
VIII) sowie für Kinder und Jugendliche (nach § 11 SGB VIII) 
vorfinden. 
Die Orientierungs- und Anlaufstelle ist ein inklusiver, nieder-
schwelliger Informationspunkt, Begegnungs- und Aktionsort 
für die neu zugezogenen Familien und deren Kinder unab-
hängig von Geschlecht, nationaler und ethnischer Zugehö-
rigkeit. In den Räumen der Orientierungs- und Anlaufstelle 
sind außerdem Außensprechstunden der regionalen Akteure 
und Einrichtungen wie z.B.: die Kontaktstellen Frühe Förde-
rung, Bezirkssozialarbeit (BSA), Frühe Hilfen, Frühe Förde-
rung und der regional zuständigen Erziehungsberatungsstelle 
geplant. Zusätzlich wird es in diesen Räumen für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner Angebote zu Themen und Fragen 
aus den Bereichen Bildung und Gesundheit geben. Damit 
öffnen sich diese Einrichtungen Familien gegenüber ganz 
früh und von Anfang an und sind abgestimmte, miteinander 
wirkende Kooperationspartner.

Fachpersonal
Die Stelle für die in der Orientierungs- und Anlaufstelle in 
Freiham Nord tätige Fachkraft soll mit einer Sozialpädagogin / 
einem Sozialpädagogen (1 VZÄ S12 Dipl.-Soz.Päd. bzw. BA) 
besetzt werden. Die Fachkraft der Orientierungs- und Anlauf-
stelle ist ein wichtiger Partner beim Aufbau der „Präventions-
kette – gut und gesund aufwachsen Freiham“

Räumliche Ausstattung
Mit dem Beschluss vom 24.10.2018 wurde das Kommunal-
referat beauftragt, mit dem Stadtjugendamt in Freiham Nord 
geeignete Räumlichkeiten mit einer Größe von ca. 200 m²  
Nutzfläche für die Orientierungs- und Anlaufstelle zu suchen.

Finanzielle Ausstattung
Die jährlichen Folgekosten bis zur Eröffnung des Familien- 
und Beratungszentrums/FSP für den Betrieb der Orientie-

rungs- und Anlaufstelle setzen sich wie folgt zusammen:
 – 1 VZÄ, S12 Dipl.- Soz.Päd.
 – sonstige Personalkosten (10.675,-€)
 – Sachkosten (7.500,-€)
 – benötigte Miete
 – einmalig 25.000,-€ für die Ersteinrichtung der Orientie-

rungs- und Anlaufstelle

Familien- und Beratungszentrum/Familienstützpunkt 
Freiham 

Zielsetzung und Zielgruppen
Das Familien- und Beratungszentrum / FSP Freiham soll eine 
sozialraumorientierte, niederschwellige und wohnortnahe  
Anlauf- und Begegnungsstelle für alle Familien sein. Hier  
finden Familien kompetente Ansprechpartner*innen in allen 
Fragen rund um Familienbildung (§16 SGB VIII) und Familien-
beratung (§28 SGB VIII). Das Familien- und Beratungszent-
rum / FSP Freiham erleichtert den Zugang zu Angeboten der 
Familienbildung, indem es über passgenaue Unterstützungs-
angebote informiert und bei Bedarf an andere Stellen und 
Einrichtungen weitervermittelt. Es führt selbst Angebote der 
Familienbildung (§ 16 SGB VIII) durch oder organisiert sie in 
Kooperation mit anderen Einrichtungen. Das Familien- und 
Beratungszentrum/ FSP arbeitet verbindlich mit der Koordi-
nierungsstelle Familienstützpunkte im Jugendamt, mit der 
Kontaktstelle „Frühe Förderung“, sowie der zuständigen 
Münchner Erziehungsberatungsstelle zusammen. Durch die 
Zusammenarbeit der Psychologischen Fachkraft (§28 SGB 
VIII „Erziehungsberatung“)  der regional zuständigen Erzie-
hungsberatungsstelle mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Familien- und Beratungszentrums/ FSP in einem 
Haus entstehen Synergieeffekte. Der Beratungszugang für 
Familien wird erleichtert. 
Als Standards für Qualität und Erfüllung der Aufgaben des 
Familien- und Beratungszentrums/ FSP gelten die Förder-
richtlinien des bayrischen Staatsministeriums für Arbeit und 
Soziales, Familien und Integration (StMAS), die Richtlinien 
des ifb und die Kriterien der Landeshauptstadt München.

Leistungen und Angebotsbereiche
Aufgabe des Familien- und Beratungszentrums/FSP ist die 
Bereitstellung von Angeboten für Familien (nach §§ 16 und 
28 SGB VIII). Die Angebote unterstützen die Eltern bei der 
Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben, entlasten sie in  
Alltagsangelegenheiten und basieren auf einer zielgruppen-
orientierten und sozialräumlichen Bedarfsermittlung. Die  
Angebote berücksichtigen Querschnittsbereiche wie Gender 
Mainstreaming, Sexuelle Identität, Interkulturelle Arbeit und 
Inklusion. Die Öffnungszeiten der Einrichtung orientieren sich 
an den Bedürfnissen der Kinder und der Familien. Sie bezie-
hen Abende, Wochenenden und Ferienzeiten in die Planun-
gen ein.

Folgende Angebotsbereiche sind für die Arbeit des Familien- 
und Beratungszentrums/Familienstützpunktes handlungs-
leitend:
 – Information und Beratung
 – Begegnung – Offener Treffpunkt mit Cafébereich (nicht 

kommerziell)
 – Bildungsangebote für Eltern
 – Begleitung und Förderung von Kindern
 – Alltagsentlastung
 – Qualitative Familienzeit 
 – Leistungen im Sozialraum (mobile Angebote)

Fachpersonal
Die Fachkraftstellen der Einrichtung sollen mit Sozialpädago-
ginnen / Sozialpädagogen (Diplom, bzw. BA) besetzt werden. 
Die zukünftige Leitung des Familien- und Beratungszent-
rums/ FSP (0,5 VZÄ S15, Soz.Päd.) soll bereits mit einem 
Vorbereitungszeitraum von sechs Monaten vor Einrichtungs-
eröffnung tätig werden. 
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Die Fachkräfte des Familien- und Beratungszentrums/FSP 
organisieren das tägliche Tagesgeschäft der Einrichtung,  
planen und organisieren die bedarfsgerechten Angebote und 
führen diese auch (teils) selbst durch. Die Gewinnung und 
Anleitung von ehrenamtlich tätigen Personen und Honorar-
kräften, Dokumentation und Berichtswesen, Qualitätssiche-
rung und -entwicklung, Verwaltungstätigkeiten und die Ab-
wicklung von Finanzangelegenheiten gehören ebenso zu den 
Aufgaben.
Eine Fachkraft des Familien- und Beratungszentrums/FSP 
nimmt als feste Delegierte aktiv an den verbindlichen Pro-
duktionsnetzwerken der Präventionskette „Gut und Gesund 
aufwachsen Freiham“ teil. 

Anbieter der Leistungen der Erziehungsberatung nach § 28 
SGB VIII ist die – regional zuständige – Erziehungsberatungs-
stelle „pro familia Neuaubing“. Arbeitsplatz und Aufgaben-
bereich der Psychologischen Fachkraft sind im Familien-und 
Beratungszentrum/FSP. Zwischen dem Träger der Erzie-
hungsberatungsstelle (pro familia München e.V.) und dem 
auszuwählenden Träger wird eine standardisierte Kooperati-
onsvereinbarung geschlossen. Ein Büro mit entsprechender 
Ausstattung für die psychologische Fachkraft ist bereit zu 
stellen. Die Personalstelle der psychologischen Fachkraft ist 
nicht Gegenstand dieses Trägerauswahlverfahrens.

Räumliche Ausstattung
 – Für die Räume des Familien- und Beratungszentrums/

FSP ist eine Nutzfläche von 350 m² vorgesehen.
 – Auch Familienbildungsangebote und Kurse externer Träger 

sollen in den Räumen der Einrichtung durchgeführt wer-
den. Dies muss für die Schließanlage berücksichtigt wer-
den. Weiterhin muss gewährleistet sein, dass Bürgerinnen 
und Bürger ausgewiesene Räume während der Schließ-
zeiten selbständig anmieten können, ohne dafür auf haupt-
berufliches Fachpersonal angewiesen zu sein. Sämtliche 
Raumvergaben unterliegen der Vorgabe, dass weder ge-
schäftsmäßige noch gewinnorientierte Angebote stattfin-
den. Antidemokratische oder diskriminierende Inhalte der 
Veranstaltungen, die den humanitären Gesichtspunkten 
des Grundgesetzes entgegenstehen, sind untersagt.

Finanzielle Ausstattung
Die jährlichen Folgekosten für den Betrieb des Familien- und 
Beratungszentrums setzen sich wie folgt zusammen:
 – Personalkosten gesamt: 283.998,- €

 – 0,5 VZÄ S15, Leitung Dipl. Soz. Päd,
 – 2,5 VZÄ, S12 Dipl- Soz.Päd., 
 – 0,75 VZÄ, E6 Verwaltungskraft
 – Personalnebenkosten 8.000,- €
 – Honorarkosten, geringfügig Beschäftige 40.000,– 

 – Sachkosten gesamt 59.000,- €. 
 – Raumnebenkosten
 – Veranstaltungskosten
 – Spiel- und Werkmaterial

 – Einmalig 150.000,-€ für die Ersteinrichtung (Möblierung 
der Räume (inkl. Küche), Haushaltswaren, technische  
Gerätschaften, Bürobedarf, Spielsachen, etc.) der Räume 
des Familien- und Beratungszentrums/FSP  

Ersatzbetreuung der Kindertagespflege 
Zielsetzung und Zielgruppe
Ersatzbetreuung in der Kindertagespflege ist ein gesetzli-
cher Auftrag (§23 SGB VIII). Sie sichert für Ausfallzeiten 
„eine gleichermaßen qualifizierte Ersatzkraft ( Art. 20 BayKi-
BiG) und trägt auf diese Weise zu einer qualitativen Weiter-
entwicklung der Kindertagespflege bei“. Mit dem Angebot 
der Ersatzbetreuung kann in der Kindertagespflege eine 
verlässliche Betreuung auch in Notfällen gewährleistet wer-
den und sichert so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppen der Ersatzbetreuung für die Kindertagespflege 
sind Eltern, Kinder und Tagespflegepersonen.

Leistungen und Angebotsbereiche 
Bei dem Angebot der „Mobilen Tagesbetreuungsperson“  
(MobiTa) betreuen drei bis vier mobile Tagesbetreuungsper-
sonen (2 VZÄ) max. 10 –12 Tageskinder gleichzeitig, wenn 
die reguläre Tagesbetreuungsperson aus wichtigen Grün-
den (z.B. Krankheit) ausfällt. Durch dieses Angebot wird die 
Ersatzbetreuung von ca. 100 Kindern ermöglicht. Eine 
Fachkraft kann maximal 5 Kinder gleichzeitig betreuen ana-
log der Regelungen in der Kindertagespflege.
Nach der erfolgreichen Eingewöhnung eines Kindes bei der 
Tagesbetreuungsperson im eigenen Haushalt bzw. der 
Großtagespflegestelle erfolgt die Eingewöhnung bei der 
Ersatz betreuung. Im MobiTa-Modell finden Eingewöhnung 
und Kontaktpflege im Haushalt der TBP oder der GTP statt. 
Regelmäßige Kontaktauffrischungen gewähren eine mög-
lichst reibungslose Betreuung im Notfall.  
Bei Krankheit oder anderen Ausfällen der TBP bringen die  
Eltern die Kinder in die Räume in Freiham. Ersatzbetreuung 
findet im Rahmen der Öffnungszeiten der Einrichtung (Mo – 
Do: 8:00 bis 17:00, Fr: 8:00 – 14:00) höchstens bis zur ver-
einbarten regulären Betreuungszeit statt . Der Betreuungs-
bedarf wird in der Regel am Tag zuvor für den Folgetag 
angemeldet. Ersatzbetreuung ist für Eltern und Tages-
betreuungsperson kostenfrei, es wird lediglich ein Essens-
beitrag erhoben.
Der Träger orientiert sich an den bestehenden Konzepten 
zur Ersatzbetreuung. (s.a. https://www.muenchen.de/ 
rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Jugendamt/Kinder-
tagesbetreuung/Ersatzbetreuung.html#drei-formen-der- 
ersatzbetreuung-fr-die-kindertages_2). Die Konzepterstel-
lung ist mit der Fachstelle Ersatzbetreuung des Jugend-
amtes abzustimmen. Diese erteilt auch die Betriebserlaub-
nis nach § 45 SGB VIII und berät bei Gestaltung und 
Einrichtung der Räume.
Kooperationsvereinbarung und Leistungsbeschreibung sind 
zu erstellen.

Fachpersonal
Gemäß der Konzeption der Ersatzbetreuung in der Kinder-
tagespflege sollen die Stellen mit pädagogischen Fachkräf-
ten (Erzieherinnen und Erzieher bzw. anerkanntes Personal 
lt. Berufeliste) besetzt werden. Wegen der Ad-Hoc Verfüg-
barkeit der Ersatzbetreuung sind die Einsätze nur begrenzt 
planbar, erforderlich ist eine hohe zeitliche Flexibilität, des-
halb werden die Stellen mit Teilzeitkräften besetzt, die je-
doch für die gesamten Öffnungszeiten verfügbar sein müs-
sen. Kenntnisse in Bezug auf Kinderschutz, Hygiene und 
Gesundheit sowie Kleinkindpädagogik (U3) werden voraus-
gesetzt. Ebenso muss die Bereitschaft zu Fahrten und  
Arbeiten außerhalb der Einrichtung vorhanden sein.
Zu den Betreuungsaufgaben gehören auch organisatorische, 
verwaltungstechnische und hauswirtschaftliche Tätigkeiten, 
da wegen der geringen und stets wechselnde Kinderzahl 
kein eigenes Personal für diese Aufgaben vorhanden ist und 
Kindertagespflege generell eine sehr familiennahe Form der 
Kinderbetreuung darstellt.

Räumliche Ausstattung
Für die Räume der Ersatzbetreuung in der Kindertagespflege 
ist eine Nutzfläche von ca. 180 m² vorgesehen. Die Räume 
sind direkt angrenzend am Familien- und Beratungszent-
rum/FSP gelegen. 

Finanzielle Ausstattung
Die jährlichen Folgekosten für den Betrieb der Ersatz-
betreuung in der Kindertagespflege  setzen sich wie folgt 
zusammen:
 – 0,2 VZÄ Leitung S11b
 – 2 VZÄ S8a
 – Personalnebenkosten 4.510,- €
 – Sachkosten gesamt 28.325,- €.
 – Einmalig 70.000,- € für die Ersteinrichtung (Möblierung 
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Einrichtung für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren fließen. 
So ergeben sich die folgenden jährlichen Gesamt-Folge-
kosten: 
 – 1,5 VZÄ, S12 Dipl.- Soz.Päd., (oder vergleichbar)
 – 0,25 VZÄ E6 Verwaltungskraft
 – Personalnebenkosten 33.975,-€
 – Sachkosten 38.700,-€
 – die benötigte Miete.
 – einmalig 60.000,- € für die Ersteinrichtung (Möblierung 

der Räume, Haushaltswaren, technische Gerätschaften, 
Bürobedarf, Spielsachen, etc.) der offenen Einrichtung 
für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren.

4. Auswahlverfahren
Die Bewerbungen werden durch eine Kommission des  
Sozialreferates ausgewertet. Es wird ein Vergleich der  
Angebote nach den Bewertungskriterien „Fachlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit“ vorgenommen.
Bei der Auswahl des Trägers werden fachliche Kriterien in 
Bezug auf die Aufgabenerfüllung höher bewertet als das 
Kriterium der Wirtschaftlichkeit. Im Bewerbungsformular ist 
auf alle nachfolgend genannten Auswahlkriterien einzuge-
hen. Das Ergebnis des Auswahlverfahrens wird dem Kinder- 
und Jugendhilfeausschuss der Landeshauptstadt München 
voraussichtlich im I. Quartal 2020 in öffentlicher und nicht-
öffentlicher Sitzung zur Entscheidung vorgelegt. 

4.1 Auswahlkriterien
4.1.1 Auswahlkriterien Fachlichkeit

Folgende Bewertungskriterien sind ausschlaggebend:
 – Personalkonzept der geplanten Einrichtungen (Ziele,  

Methoden, Personalgewinnung und -führung, Aufgaben 
des Personals, Qualitätsmanagement, Synergieeffekte).  
(3-fach-Wertung)

 – Sozialraumorientierung und Kooperationen: Veranschau-
lichung der Kenntnisse über die betreffende Sozialregion 
und über die Vernetzung mit den Institutionen vor Ort. 
Konkrete Überlegungen zur Entwicklung und Durchfüh-
rung von Angeboten in Zusammenarbeit mit Koopera-
tionspartnern in der Region 
(3-fach-Bewertung) 

 – Zielgruppenorientierung: Darstellung konkreter Maßnah-
men zur Erreichbarkeit von (neu zugezogenen ) Familien 
(in prekären Lebenslagen) und Kindern im Grundschul-
alter (ca. 6 bis zu 10 Jahren) 
(2-fach-Wertung)

 – Darstellung bedarfsgerechter Öffnungszeiten, auch an 
Wochenenden und in den Ferien 
(2-fach-Wertung)

 – Darstellung der Einbindung der Querschnittsaufgaben 
Gender Mainstreaming und geschlechtsspezifische  
Arbeit, interkulturelle Arbeit, Inklusion und sexuelle Iden-
tität. 
(1-fach-Wertung)

Orientierungs- und Anlaufstelle
 – Konzept zu Aufbau und Ausgestaltung der Orientierungs- 

und Anlaufstelle für neu zugezogene Familien.  
(3-fach-Wertung)

Familien- und Beratungszentrum/ Familienstützpunkt 
Freiham

 – Darstellung konzeptioneller Ideen, evt. praktischer Erfah-
rungen in Angeboten zur Förderung der Erziehung in der 
Familie (§16 SGB VIII) insbesondere für Familien in prekä-
ren Lebenslagen.  
(3-fach-Bewertung)

 – Darstellung der gelungenen Balance zwischen der Eigen-
ständigkeit der Bereiche Familien- und Beratungszent-
rum und Kindertreff und der Verknüpfung der einzelnen 
Angebotssegmente der jeweiligen Einrichtung.  
(3-fach-Bewertung)

der Räume (inkl. Küche), Haushaltswaren, technische  
Gerätschaften, Bürobedarf, Spielsachen, etc.) der Räume 
der Ersatzbetreuung Kindertagespflege 

Abzüglich der Einnahmen und Kostenbeiträge (2.400,- €) 
belaufen sich die Gesamtfolgekosten für den Betrieb der 
Ersatzbetreuung in der Kindertagespflege auf 162.097,- € 
pro Jahr.

Einrichtung der Offenen Arbeit für Kinder im Alter von  
6 bis 10 Jahren

Zielsetzung und Zielgruppen
Die offene Arbeit für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren 
nach § 11 SGB VIII ist ein Arbeitsfeld, das einen wichtigen 
Beitrag zur Gestaltung der Prozesse des Aufwachsens  
junger Menschen leistet, und dabei fachlich und inhaltlich 
differenziert auf die Bedürfnisse der Mädchen, Jungen und 
anderer Geschlechter reagiert. Dabei wirkt die offene Arbeit 
für Kinder als Akteurin in kommunalen Bildungslandschaften 
vor allem in der Vermittlung sozialer, personaler, kultureller 
und lebenspraktischer Kompetenzen für junge Menschen. 
Für das Erfahren, Erleben und Umsetzen von sozialer bis 
politischer Verantwortungsübernahme eröffnet sie vielfältige 
Gelegenheiten.
Die spezifischen Zugänge der offenen Arbeit für Kinder zu 
den Lebenswelten, der Kultur, den Empfindungen und den 
Themen junger Menschen eröffnen ihr die Möglichkeit, ihre 
eigenständige Rolle und ihren spezifischen Bildungsauftrag 
in eine Gesamtverantwortung für das Aufwachsen junger 
Menschen einzubringen. 

Leistungen und Angebotsbereiche 
Die breit gefächerten Angebote der Einrichtung sollen den 
grundlegenden Bedürfnissen der Kinder nach Spiel, kreati-
vem Ausleben, nach Kommunikation, Unterhaltung und 
Auseinandersetzung in einer Gruppe Gleichaltriger entspre-
chen. Teile der Angebotspalette werden Mittagstisch, 
Hausaufgabenbetreuung, aber auch Outdoor-Aktivitäten, 
kreative Techniken, Spiele, Veranstaltungen, Aktionswo-
chen, Ernährung sowie beratende Elemente sein. Die unter-
schiedlichen Lebenslagen von Mädchen, Jungen und ande-
ren Geschlechtern werden gesondert berücksichtigt und 
fließen bei Bedarf in geschlechtsspezifische Angebote im 
geschlechtshomogenen Rahmen mit ein. Die pädagogische 
Arbeit ist bedürfnisorientiert und präventiv ausgerichtet. 
Als Leistungsspektrum ist geplant:
 – Offener Bereich
 – Leistungen im Sozialraum (Mobile Angebote)
 – Zielgruppenspezifische Leistungen
 – Schulbezogene Bildungsangebote – Schulkooperationen
 – Ferienangebote
 – Beratungs- und Serviceleistungen Freizeit-/Ferien-,  

Kreativ-, medienpädagogische Angebote und Angebote 
für Grundschulkinder 

 – kulturpädagogische Inhalte sowie bildungsbegleitende 
Maßnahmen

Fachpersonal
Die Fachkraftstellen der Einrichtung der Offenen Arbeit für 
Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren sollen mit Sozialpäda-
goginnen / Sozialpädagogen (Diplom, bzw. BA) oder ver-
gleichbar besetzt werden.

Räumliche Ausstattung
Die Einrichtung der offenen Arbeit für Kinder im Alter von 
6–10 Jahren, mit einer Größe von ca. 200 m² Nutzfläche, ist 
im Bauvorhaben von wagnisWEST auf dem Baufeld WA10 
vorgesehen.  

Finanzielle Ausstattung
Die bereits vorhandenen Finanzmittel aus der Orientie-
rungs- und Anlaufstelle werden nach der Eröffnung des Fa-
milien- und Beratungszentrum in den Betrieb der Offenen 
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 – Darstellung der Vorstellungen zur verbindlichen Zusam-
menarbeit des Familien- und Beratungszentrums mit der 
psychologischen Fachkraft der regional zuständigen  
Erziehungsberatung.  
(2-fach-Wertung)

Ersatzbetreuung Kindertagespflege
 – Darstellung der spezifischen Kenntnisse und Erfahrungen 

mit der Ersatzbetreuung in der Kindertagespflege, insbe-
sondere auf dem Gebiet des pädagogischen Konzepts 
(2-fach-Wertung)

 – Darstellung der Organisation, Einsatzplanung und Leitung 
einer MobiTa. 
(2-fach-Wertung)

Einrichtung der offenen Arbeit für Kinder im Alter von 6 bis 
10 Jahren

 – Darstellung konzeptioneller Ideen, evt. praktischer Er-
fahrungen in der offenen Arbeit mit Kindern im Alter von  
6 – 10 Jahren und Angebote und deren Umsetzung in  
Bezug auf die Zielgruppe. 
(2-fach-Wertung)

4.1.2 Wirtschaftlichkeit 
 – Bei der Auswahl des Trägers werden Sparsamkeit und Wirt-

schaftlichkeit im Zusammenhang mit dem Umfang und der 
Qualität des Leistungsangebotes sowie die Kostentranspa-
renz und ggf. der Einsatz von Eigenmitteln / Einnahmen  
beurteilt und berücksichtigt.  
(2-fach-Wertung)

4.2 Bewerbungsmodalitäten
1.  Die Bewerbung muss spätestens bis zum 30.09.2019  

(es gilt das Datum des Poststempels), beim:
Sozialreferat / Stadtjugendamt, S-II-KJF/A
Prielmayerstraße 1
80335 München,

schriftlich im Original, durch Vertretungsberechtigte unter-
schrieben, im verschlossenen Briefumschlag, eingegangen 
sein. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Bewerbungsun-
terlagen am Marienplatz in den Rathausbriefkasten an der 
Rathauspforte auch am letzten Tag der Frist bis 23.59 Uhr  
einzuwerfen. 
Der Umschlag ist in jedem Fall (auch wenn der Postweg ge-
wählt wird) deutlich zu kennzeichnen mit: „Bewerbung – Fami-
lienfreundliches Freiham – nur zu öffnen durch S-II-KJF/A.“

In der Bewerbung ist insbesondere darzulegen, dass sowohl 
die genannten Leistungsvorgaben erfüllt werden können als 
auch die Voraussetzungen vorliegen. Soweit sich nur ein  
Träger bewirbt und dieser die Anforderungen nicht optimal 
erfüllt, ist es möglich, das Verfahren aufzuheben und ggf.  
gezielt zu vergeben. 

Zur Bewerbung sind ausschließlich die drei beigefügten For-
mulare zu verwenden. Das vorgegebene Bewerbungsraster 
und die Schriftgrößen sind einzuhalten. Insgesamt darf die 
Bewerbung (ohne Vorblatt und Kosten- und Finanzierungs-
plan) fünfzehn DIN A4 Seiten nicht überschreiten. Der Kos-
ten- und Finanzierungsplan in der vorgegebenen Form ist 
ebenfalls einzuhalten und vollständig mit den Daten der ver-
schiedenen Haushaltsjahre auszufüllen und der Bewerbung 
beizufügen. Die Nichteinhaltung der Begrenzung des Bewer-
bungsumfanges auf fünfzehn DIN A4 Seiten (zuzüglich dem 
Vorblatt und 1 Seite Kosten- und Finanzierungsplan) führt 
automatisch zum Ausschluss. Der Kosten- und Finanzie-
rungsplan (KuFPl ) für die ausgeschriebenen Angebote ist in 
der vorgegebenen Form ebenfalls einzuhalten sowie voll-
ständig mit den Daten der verschiedenen Haushaltsjahre 
auszufüllen und der Bewerbung beizufügen. Die Verwendung 
von Schutzerklärungen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

ist ebenfalls unterschrieben beizufügen. Die Scientology- 
Erklärung ist zu unterschreiben. Die Bewerbungsunterlagen 
befinden sich auf der Homepage der Landeshauptstadt 
München www.muenchen.de/soz/ausschreibung

München,  27. Juni 2019 Sozialreferat
  Stadtjugendamt
   Abteilung Kinder, Jugend  

und Familie
   Sachgebiet Angebote für  

Familien, Frauen und Männer

Bekanntmachung

A 92 München – Deggendorf
6-streifiger Ausbau AD München – Feldmoching  
bis AK Neufahrn
Planfeststellung nach §§ 17,17a FStrG i. V. m. Art. 72 ff. 
BayVwVfG

– Einladung Erörterungstermin –

1.  Einwendungen und Stellungnahmen, die im o.g. Planfest-
stellungsverfahren fristge recht eingegangen sind, wird die 
Regierung von Oberbayern mit den Beteiligten erörtern.

 Der Erörterungstermin findet statt am

 22.07.2019
  für die Landeshauptstadt München, die Gemeinde Ober-

schleißheim sowie die Träger öffentlicher Belange, die  
Leitungsträger und anerkannten Vereinigungen

 23.07.2019
  für die Stadt Unterschleißheim, die Gemeinden Haimhausen 

und Eching sowie die Träger öffentlicher Belange, die  
Leitungsträger und anerkannten Vereinigungen

 24.07.2019
  für die Mandanten der Rechtsanwaltskanzleien Landvokat, 

Scheel & Walden, Schönefelder/Ziegler/Lehners, Wagen-
sonner und sonstige anwaltlich vertretene Mandanten

 25.07,2019
  für private, nicht anwaltlich vertretene Einwender mit Grund-

inanspruchnahmen (d.h. deren Grundeigentum unmittelbar 
in Anspruch genommen wird)

 26.07.2019
  für private, nicht anwaltlich vertretene Einwender zu allen 

Sachthemen.

  Bei Bedarf werden die Termine am 29.07.2019 fortgesetzt. 
Wenn ein Bedarf vorliegt, wird das jeweils am Ende eines 
Erörterungstages bekanntgegeben.

 Alle Veranstaltungen beginnen um 09:00 Uhr.
  Die Termine dauern längstens bis voraussichtlich 18.00 Uhr; 

ein früherer Schluss der täglichen Erörterung bleibt vorbe-
halten.

 Die Erörterung findet statt in der

Regierung von Oberbayern
Maximilianstraße 39
Maximiliansaal (6. OG – barrierefreier Zugang)
80538 München
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2. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

Neben dem Träger des Vorhabens können die Einwender, die 
sonstigen von dem Vorhaben Betroffenen, Behörden, Versor-
gungs- und Leitungsträger sowie die anerkannten Natur-
schutzvereinigungen teilnehmen, soweit nicht aus Gründen 
des Datenschutzes nur mit einzelnen Betroffenen zu erörtern 
ist und weitere Personen für diese Zeit von der Anwesenheit 
ausgeschlossen werden.

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die 
Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nach-
zuweisen, die zu den Akten der Regierung von Oberbayern 
zu geben ist.

An den festgesetzten Erörterungstagen werden die Einwen-
dungen und Stellungnahmen der jeweils genannten Träger 
öffentlicher Belange, anerkannten Vereine bzw. privaten Ein-
wender besprochen.

Die Einwender können auch an den Erörterungstagen, an  
denen sie nicht genannt sind, im Rahmen des verfügbaren 
Platzangebotes teilnehmen. Auch die Betroffenen, die keine 
Einwendungen erhoben haben, können an allen Terminen im 
Rahmen des verfügbaren Platzangebotes und ohne Rede-
recht teilnehmen.

Die Teilnahme am Erörterungstermin ist freiwillig. Bei Nicht-
erscheinen verbleibt es bei den form- und fristgerecht vorge-
brachten Stellungnahmen und Einwendungen; diese werden 
auch ohne eine Teilnahme am Erörterungstermin im Rahmen 
der Entscheidungsfindung behandelt.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten (Betroffenen) kann auch 
ohne ihn verhandelt werden. Verspätete Einwendungen blei-
ben unberücksichtigt. Das Anhörungsverfahren ist mit 
Schluss der Verhandlung beendet.

3.  Aufwendungen für die Teilnahme wie für einen Bevollmäch-
tigten können nicht erstattet werden.

4.  Diese Bekanntmachung wird gemäß Art. 27a BayVwVfG zu-
sätzlich auf der Internetseite der Landeshauptstadt München 
unter folgendem Link bereitgestellt: 
www.muenchen.de/auslegung

München, 27. Juni 2019  Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung

Bürgerversammlung  
des 11. Stadtbezirkes – Milbertshofen-Am Hart  
am 18.07.2019

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 11 – Milbertshofen-
Am Hart teile ich mit, dass am Donnerstag, den 18.07.2019 um 
19.00 Uhr in der Grundschule Hildegard-von-Bingen-Anger, 
Hildegard-von-Bingen-Anger 4, 80937 München, die Bürger-
versammlung des 11. Stadtbezirkes – Milbertshofen-Am Hart 
stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird Frau Bürgermeisterin 
Christine Strobl übernehmen.

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Bürgerversammlung  
des 12. Stadtbezirkes – Schwabing-Freimann  
Bezirksteil Freimann
am 18.07.2019

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 12 – Schwabing-
Freimann teile ich mit, dass am Donnerstag, den 18.07.2019 
um 19.00 Uhr im MOC Veranstaltungscenter, Lilienthalallee 
40, 80939 München, die Bürgerversammlung des 12. Stadt-
bezirkes – Schwabing-Freimann, Bezirksteil Freimann statt-
findet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird Frau Stadträtin  
Dr. Evelyne Menges übernehmen.

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Erstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der ehrenamt-
lichen Richterinnen und Richter beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München für die Amtsperiode 2020 bis 2025

Das Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt München 
erstellt ab sofort die Vorschlagsliste für die Wahl der ehren-
amtlichen Richterinnen und Richter beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München für die Amtsperiode 2020 bis 2025.

Ehrenamtliche Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrich-
ter stehen grundsätzlich gleichberechtigt neben den Berufs-
richterinnen und Berufsrichtern. Sie üben das Richteramt 
während der Hauptverhandlung in vollem Umfang und mit 
dem gleichen Stimmrecht wie die an der Verhandlung teilneh-
menden Berufsrichterinnen und Berufsrichter aus.

Das Ehrenamt einer Verwaltungsrichterin bzw. eines Verwal-
tungsrichters kann nur von Deutschen versehen werden. Be-
werberinnen und Bewerber sollen zu Beginn der neuen Amts-
periode am 01.04.2020 das 25. Lebensjahr vollendet haben 
und in München mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet 
sein.

Bei der Aufstellung der Vorschlagsliste sollen möglichst alle 
Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und 
sozialer Stellung Berücksichtigung finden.

Die Landeshauptstadt München ersucht daher alle interes-
sierten Bürgerinnen und Bürger, die die formellen Vorausset-
zungen erfüllen, sich möglichst bald, spätestens jedoch bis 

30.08.2019

für die Aufnahme in die Vorschlagsliste zu bewerben.

Es wird darauf hingewiesen, dass Personen, die derzeit das 
Ehrenamt einer Verwaltungsrichterin, bzw. eines Verwaltungs-
richters ausüben, nicht automatisch wieder in die Vorschlags-
liste für die kommende Amtsperiode aufgenommen werden. 
Bei Interesse für eine weitere Amtszeit ist eine erneute Bewer-
bung erforderlich

Politischen Parteien und Wählergruppen, Gewerkschaften, 
Wohlfahrtsverbände, Berufsorganisationen und andere Inter-
essengemeinschaften werden gebeten, geeignete Vorschläge 
einzureichen.
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Informationen zum Amt der ehrenamtlichen Verwaltungsrich-
ter und das vom Bayerischen Verwaltungsgericht München 
bereit gestellte Bewerbungsformular stehen im Internetauftritt 
der Stadt München unter www.muenchen.de nach Eingabe 
des Stichwortes „Verwaltungsrichter“ zur Verfügung.

Das Bewerbungsformular kann auch unter der Telefonnummer 
0 89/2 33-4 44 60 angefordert werden.

Landeshauptstadt München Kreisverwaltungsreferat

Postanschrift: Landeshauptstadt München
  Kreisverwaltungsreferat 
   Hauptabteilung II  

Bürgerangelegenheiten
  Bürgerbüro Auskünfte, Sperren 
  KVR-II/212 
  Ruppertstraße 19
  80466 München
Dienstgebäude: Kreisverwaltungsreferat, 
  Ruppertstraße 11, Zimmer 060
  80337 München

Öffnungszeiten: Montag: 07.30 – 13.00 Uhr
  Dienstag: 08.30 – 13.00 Uhr
  und 14.00 – 18.00 Uhr
  Mittwoch: 07.30 – 13.00 Uhr
  Donnerstag: 08.30 – 13.00 Uhr
  und 14.00 – 18.00 Uhr
  Freitag: 07.30 – 13.00 Uhr

München, 10. Juli 2019 Landeshauptstadt München
  Kreisverwaltungsreferat
  Dr. Böhle
  Berufsmäßiger Stadtrat

Nichtamtlicher Teil

Führich, Ernst und Ansgar Staudinger: Reiserecht.  
Handbuch des Pauschalreise-, Reisevermittlungs-,  
Reise versicherungs- und Individualreiserechts. -  
8. neu bearb. Aufl. - München: Beck, 2019. LXIII, 1608 S. 
ISBN 978-3-406-71077-3; € 199.-

Das systematische Handbuch umfasst das komplette deutsche 
Reiserecht und stellt es kompakt, übersichtlich und praxisori-
entiert dar. Das Standardwerk ist Kommentar und Handbuch 
mit vielen Praxistipps und Checklisten. Die Autoren haben die 
gesamte Rechtsprechung und Literatur ausgewertet. 
Die aktuelle Auflage enthält neu eine komplette Kommentie-
rung des neuesten Pauschalreise- und Reisevermittlungs-
rechts. Zudem berücksichtigt das Handbuch die neuen Allge-
meinen Reisebedingungen, eine wesentliche Vertiefung der 
Fluggastrechte-VO 261/2004 und der EU-Fahrgastrechte-Ver-
ordnungen sowie die neue „Kemptener Reisemängeltabelle“.

Knoche, Thomas: Finanzielle Hilfen für Menschen mit Be-
hinderung. Zuschüsse, Vergünstigungen, Steuervorteile. 
Sonderrechte am Arbeitsplatz. - 7., aktualisierte Aufl. - 
Regensburg: Walhalla, 2018. (Wissen für die Praxis) 148 S. 
ISBN 978-3-8029-4104-7; € 12,95.

Der Ratgeber informiert mit praktischen Handlungsempfeh-
lungen über zahlreiche Vergünstigungen und Erleichterungen, 
die Menschen mit Behinderung im täglichen Leben, auf Rei-
sen, bei Veranstaltungen oder im Beruf unterstützen sollen.
Der Autor zeigt auf, wo jeweils die finanzielle Unterstützung 
beantragt werden muss und wer beim Ausfüllen von Anträgen 
behilflich sein kann. Eingegangen wird auf den Schwerbehin-
dertenausweis, der die Basis für die Angebote bildet. Behan-
delt werden Nachteilsausgleiche im Arbeitsleben, beim Woh-
nen und Reisen. Der Autor bespricht u.a. Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung.
 Eine Auflistung von Adressen der zuständigen Landesbehör-
den für Schwerbehindertenangelegenheiten rundet den Rat-
geber ab.

Rechnungslegung und Prüfung von Stiftungen. Hrsg.  
von Reinhard Berndt und Frank Nordhoff. – 2. vollständig 
neubearb. Aufl. - München: Beck, 2019. XXXIV, 365 S. 
ISBN 978-3-406-71600-3; € 109.-

Das Buch bietet eine umfassende Darstellung aller Themen 
rund um die Rechnungslegung für alle Formen von Stiftungen. 
Behandelt wird sowohl die Einnahmen-Ausgabenrechnung 
mit Vermögensübersicht als auch der kaufmännische Jahres-
abschluss. Der Schwerpunkt liegt auf den steuer- und stif-
tungsrechtlichen Besonderheiten der Rechnungslegung von 
Stiftungen wie beispielsweise dem Nachweis der Vermögens-
erhaltung. Daneben sind die verschiedenen Prüfungsinstanzen 
und ihre jeweilige Vorgehensweise dargestellt. Zahl reiche teil-
weise spezielle Einzelthemen bereichern den Band. Praxis-
orientierte Anwendungsbeispiele verdeutlichen die  
Materie.
Die Neuauflage beinhaltet die neuste Rechtsprechung sowie 
Gesetzesänderungen wie das CSR-Richtlinie-Umsetzungs-
gesetz und das Investmentgesetz.
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Personalbuch 2019. Arbeitsrecht, Lohnsteuerrecht,  
Sozialversicherungsrecht. Hrsg. von Jürgen Röller. -  
26., vollst. neubearb. Aufl. - München: Beck, 2019. L,  
3138 S. ISBN 978-3-406-73300-0; € 139.- 

Das jährlich neu erscheinende Personalbuch bringt die wichti-
gen Teilbereiche Arbeits-, Lohnsteuer- und Sozialversiche-
rungsrecht des Personalrechts in eine enge inhaltliche Verknüp-
fung. Das Buch erläutert zu jedem der über 400 Stichworte 
alle drei Rechtsgebiete und stellt die Querverbindungen her. 
Alle betroffenen Stichworte sind auf dem Gesetzes- und 
Rechtsstand Januar 2019.
Ein Freischaltcode ermöglicht die Nutzung der Online-Version. 
Der Zugang bietet einen Vollzugriff auf das komplette Werk, 
die zitierte Rechtsprechung, Gesetze, Verordnungen und Ver-
waltungsanweisungen sowie die unterjährigen Aktualisierun-
gen der Stichworte zum 1.7., 1.10. und 1.1. des nächsten Jah-
res. Ausschließlich in der Online-Version sind Musterformulare 
zum Personalrecht verfügbar. Die Neuauflage enthält u.a. die 
neuen Stichwörter Hamburger Modell, Null-Stunden-Vertrag 
und Mobiles Arbeiten. 

Aschenbrenner, Helmut und Bernhard Metzger: Die häu-
figsten Baufehler. Vorbeugen, reklamieren und beheben - 
1. Auflage - Freiburg im Br.: Haufe, 2019. 361 S. 
ISBN 978-3-648-09650-5; € 29,95.

Der Ratgeber vermittelt dem Bauherrn das nötige Wissen um 
bei der Bauplanung, -kalkulation und -durchführung Fehler zu 
vermeiden bzw. zu reklamieren und zu beheben.
Die neun Kapitel zeichnen den Weg von der ersten Vorüberle-
gung zum Eigenheim über die Phasen der Bauausführung bis 
zur Zeit nach dem Einzug. In jedem Kapitel werden Vor- und 
Nachteile einzelner Optionen sowie mögliche Mängel und  
deren Beseitigung beschrieben. Die Autoren achten dabei auf 
eine verständliche Sprache und übersichtliche Strukturierung 
der Inhalte.
Zusätzlich können über einen Onlinecode im Buch Muster-
briefe, Kostenkalkulationen und Gesetze abgerufen werden.

Kollmer, Norbert, Bernd Wiebauer und Carsten Schucht: 
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Kommentar. - 
4. Aufl. - München: Beck, 2019. XIX, 649 S. 
ISBN 978-3-406-71518-1; € 85.-

Der Kommentar aus der gelben Reihe des Beck-Verlages 
erläutert an der Schnittstelle zwischen Technik und Recht alle 
arbeitsstättenbezogenen Aspekte von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz im Betrieb, u.a.: Ausgestaltung und Ausstat-
tung von Arbeitsräumen, Barrierefreiheit, Nichtraucherschutz, 
Mitbestimmung des Betriebsrats und der behördliche Vollzug. 
Die Neuauflage berücksichtigt neben aktueller Rechtspre-
chung und Literatur auch die Novellierung durch die letzte  
Arbeitsstättenverordnung.  
Schaubilder, Grafiken, Checklisten sowie die praxisgerecht 
aufbereitete Rechtsprechung runden die Kommentierung ab.
 

Jacobj, Holger, Thomas Mann und Thomas Schomerus: 
Kreislaufwirtschaftsgesetz. Kommentar. – 4. neubearb. 
Aufl. - München: Beck, 2019. XXVIII, 787 S. 
ISBN 978-3-406-73416-8; € 115.-

Der Praktikerkommentar erläutert prägnant das Kreislaufwirt-
schaftsgesetz, das zu den Kernmaterien des Umweltrechts 

gehört. Die Kreislaufwirtschaft behandelt in der Abfallwirt-
schaft die Abfallvermeidung und das Recycling. Die für den 
Praktiker zentralen Anwendungsprobleme der abfallrechtli-
chen Verordnungen sowie die europa-rechtlichen Vorgaben 
des Abfallrechts werden praxisnah geklärt.
Die Neuauflage berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung 
und Gesetzesänderungen wie bei Art. 2. Abs. 9 des Gesetzes 
zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeits-
prüfung, Art. 4 des Gesetzes zur Neuordnung des Rechts 
über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umwelt-
verträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten 
und Art. 4 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über 
Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse. 

Langenberg, Hans und Kai Zehelein:  
Betriebskosten- und Heizkostenrecht. - 9., aktualisierte 
und überarb. Aufl. - München: Beck, 2019. XXX, 734 S. 
ISBN 978-3-406-73716-9; € 59.-

Das bewährte Werk informiert zur komplexen Materie des 
mietrechtlichen Betriebskostenrechts. Die Neuauflage  
berücksichtigt die neueste Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs und der Instanzgerichte sowie die aktuellen  
gesetzlichen Entwicklungen wie die Mietpreisbremse.
Muster zum Betriebskosten- und Heizkostenrecht und der  
Abdruck der wichtigsten einschlägigen Vorschriften runden 
den Band ab. 
Das detaillierte Inhaltsverzeichnis und ein ausführliches  
Register erschließen das Werk.

Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung  
mit GVG, EGGVG und EMRK. Hrsg. von Rolf Hannich. -   
8., neu bearb. Aufl. - München: Beck, 2019. XXXVI,  
3228 S. ISBN 978-3-406-69511-7; € 269.-

Der Standardkommentar enthält neben einer umfassenden 
Kommentierung zur Strafprozessordnung auch eine Kommen-
tierung zu den einschlägigen strafverfahrensrechtlichen Vor-
schriften des Gerichtsverfassungsgesetzes, des Einführungs-
gesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz und den 
Erläuterungen zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten.
Die Konzeption des Kommentars ist unverändert. Zunächst 
stellt der Herausgeber in einer ausführlichen Einleitung die 
Grundzüge der Strafprozessordnung dar. Anschließend er-
folgt die Kommentierung der StPO überwiegend anhand der 
Rechtsprechung. Dazu wurde die Judikatur sowohl des Bun-
desgerichtshofes als auch die Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts in ihren Bezügen zur Strafprozessordnung 
und zum Gerichtsverfassungsgesetz vollständig ausgewertet.
Jede Kommentierung beginnt mit Erläuterungen zum Zweck 
der Norm. Umfangreicheren Kommentierungen ist jeweils eine 
übersichtliche Gliederung vorangestellt, die auf Randnummern 
verweist.
Die Neuauflage bringt den Kommentar in allen Teilen auf den 
aktuellen Stand, u.a. wurde berücksichtigt:
 – das Gesetz zur Stärkung des Rechts des Angeklagten auf 

Vertretung in der Berufungsverhandlung
 – das Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer 

Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten
 – das 3. Opferrechtsreformgesetz
 – das Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte.

Ein detailliertes Sachregister erschließt den Kommentar.
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Beurkundungsgesetzes. Die unverändert lebhafte Rechtspre-
chung zu allen Teilaspekten der notariellen Beurkundungs-
tätigkeit ist eingearbeitet.
Die Veränderungen durch das Gesetz zur Neuordnung der 
Aufbewahrung von Notariatsunterlagen und zur Einrichtung 
des elektronischen Urkundenarchivs bei der Bundesnotar-
kammer vom 1.6.2017 ist ebenso berücksichtigt wie u.a. ein 
komplett neues Kapitel zum Datenschutz.
Ein Sachregister am Ende rundet den Band ab.

Betrieblicher Datenschutz. Rechtshandbuch.  
Hrsg. von Nikolaus Forgó, Marcus Helfrich und Jochen 
Schneider. – 3. Aufl. - München: Beck, 2019. LXXII,  
1639 S. ISBN 978-3-406-72579-1; € 249.-

Das Handbuch bietet Unternehmen eine praxisorientierte  
Darstellung zur Umsetzung notwendiger Datenschutz- und 
Datensicherheits-Mechanismen nach der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO). Auf die unterschiedlichen Anfor-
derungen verschiedener Branchen, Geschäftsmodelle und 
Techniken wird eingegangen.
Die Neuausgabe ist umfangreich überarbeitet und auf die  
DS-GVO ausgerichtet worden. Neu hinzugekommen sind  
Kapitel zu Informationspflichten, Anforderungen an die IT- 
Sicherheit und zum Risikomanagement unter BSIG und  
KritisV. Zusätzlich bietet das Werk einen Überblick über die 
Umsetzung der DS-GVO in anderen Ländern.

Dittmann, Willi, Dieter Haderer und Rüdiger Happe:  
Steuer 2019 für Arbeitnehmer, Beamte und Kapitalanleger. 
Ihre Einkommensteuererklärung 2018. - 32. Aufl. - Frei-
burg: Haufe, 2018. 448 S. ISBN 978-3-648-11439-1; € 14,95.

Der Steuerratgeber wendet sich an Arbeitnehmer, Beamte und 
Kapitalanleger. 
Das Jahrbuch ist übersichtlich aufgebaut. Der Leser wird Zeile 
für Zeile durch die amtlichen, aktuellen Steuerformulare ge-
führt. Dabei gibt es zahlreiche Hinweise auf den anschließen-
den Lexikonteil. Zu einzelnen Stichworten wird zusätzliches 
Steuerwissen auf dem neuesten Stand der Rechtsprechung 
vermittelt. Themenschwerpunkte sind u.a. Arbeitszimmer, 
Ausbildung und Studium, haushaltsnahe Dienstleistungen, 
Dienstwagen, Kinderbetreuungskosten und Werbungskosten. 
Auch die Förderungsmöglichkeiten der Elektromobilität wer-
den thematisiert. Im Anhang sind Kopiervorlagen zur Steuer-
erklärung zu finden. 
Nach einer Registrierung mit dem beigefügten Zugangs-Code 
im Buch stehen dem Nutzer weitere Arbeitshilfen online zur 
Verfügung wie beispielsweise Steuertabellen und weiterfüh-
rende steuerliche Informationen. 

Winkler, Karl: Beurkundungsgesetz. Kommentar. - 19., 
völlig überarb. Aufl. - München: Beck, 2019. XVII, 882 S. 
ISBN 978-3-406-73193-8; € 139.-

Die Neuauflage besticht weiterhin durch eine übersichtliche 
Darstellung und eine praxisorientierten Kommentierung des 
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